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An  
alle Gemeinden, Städte und 
Verwaltungsgemeinschaften 
im Landkreis Fürstenfeldbruck 

Veterinärwesen 
(Verwaltungsvollzug) 
Hans-Sachs-Straße 9 
82256 Fürstenfeldbruck 
 
Auskunft erteilt: Frau Bauer  
Zimmer:  E 133 
Telefon: 08141/519-924 
Telefax: 08141/519-890 
E-Mail: angelika.bauer@lra-ffb.de 
Aktenzeichen: 51-568-1/2 
(Bitte bei Antwort angeben) 

Ihre Nachricht vom:  
Ihre Zeichen:  
 
25.01.2010 

Vollzug der Verordnung zum Schutz der Rinder vor einer Infektion mit dem Bovinen 
Herpesvirus Typ 1 (BHV1-Verordnung); 
Impfverbot und Einstellungsanordnung 
 
 
Anlagen 
Anlage 2 der BHV1-Verordnung 
Anlage 3 der BHV1-Verordnung 
 
 
Das Landratsamt Fürstenfeldbruck erlässt folgende  
 
 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g: 
 
 

1. Die Impfung von Rindern gegen die BHV1–Infektion ist ab 1. Februar 2010 im Ge-
biet des Landkreises Fürstenfeldbruck verboten. 

 
2. Im Gebiet des Landkreises Fürstenfeldbruck dürfen ab 1. Februar 2010 in einen 

Bestand ausschließlich BHV1–freie Rinder eingestellt werden, die nicht gegen 
BHV1 geimpft sind. Die Rinder müssen von einer amtstierärztlichen Bescheinigung 
nach dem Muster der Anlage 2 oder 3 der BHV1–Verordnung begleitet sein. 

 
3. Die Allgemeinverfügung des Landkreises Fürstenfeldbruck vom 25.11.2003 bzgl. 

der Anordnung der Impfung der Rinder nach § 2 Abs. 3 der BHV1- Verordnung wird 
mit Wirkung zum 01.Februar 2010 aufgehoben. 

 
4. Die sofortige Vollziehung der vorstehenden Ziffern 1. und 2. wird angeordnet.  
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5. Kosten für diese Allgemeinverfügung werden nicht erhoben. 

 
6. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
 
 
Gem. Art. 41 Abs. 4 Satz 1 des Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetzes ist nur der verfü-
gende Teil einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfü-
gung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung im Landratsamt Fürstenfeldbruck 
aus (Dienststelle Hans-Sachs-Str. 9, 82256 Fürstenfeldbruck, Zimmer 133 (EG), Tel. 
08141/519-924). Sie kann während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden. 
 
 
Fürstenfeldbruck, 25.01.2010 
 
 
gez. 
 
Witzmann 
Oberregierungsrätin 

 
 
 
 
 
 
 
 

Für die öffentliche Bekanntmachung: 
 
Ausgehängt am: 
 
 
Abgehängt am: 

 
 
 
 

 


